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1. Gesetzliche Grundlage
Die Versicherung richtet sich nach den Bestimmungen  
des Bundesgesetzes über die Unfallversicherung vom  
20. März 1981 (UVG) und dessen Verordnungen.

2. Versicherte Personen
Alle in der Schweiz beschäftigten Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer – einschliesslich Heimarbeiterinnen 
und Heimarbeiter, Lernende, Praktikantinnen und Prakti-
kanten, Volontärinnen und Volontäre usw. –, die gegen 
Entlöhnung und/oder Leistungen im Pensionsverhältnis 
oder zum Zwecke der Ausbildung für einen Arbeitgeber 
tätig sind, müssen gegen Unfall versichert werden.

3. Umfang der Versicherung
Versicherte Unfälle und Berufskrankheiten

3.1	Für Vollbeschäftigte werden Versicherungsleistun-
gen gewährt für Berufsunfälle, Nichtberufsunfälle 
und Berufskrankheiten.

3.2	Für Teilzeitbeschäftigte (Aushilfen und Teilzeit-
arbeitnehmerinnen und -arbeitnehmer), deren wö-
chentliche Arbeitszeit bei einem Arbeitgeber weniger 
als acht Stunden beträgt, werden Versicherungsleis-
tungen gewährt für Berufsunfälle und Berufskrank-
heiten. Unfälle auf dem Weg zur und von der Arbeit 
gelten für diese Personen als Berufsunfälle. 

	 Für Nichtberufsunfälle sind Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer versichert, die vor dem Unfall eine 
durchschnittliche Arbeitsdauer von mindestens acht 
Stunden pro Woche erreicht haben.

3.3	Ein Leistungsanspruch besteht so lange, wie der 
Unfall die Ursache der Gesundheitsschädigung ist. 
Unter diesen Voraussetzungen sind auch Rückfälle 
und Spätfolgen gedeckt.

4. Versicherungsdauer
Beginn des Versicherungsschutzes

4.1	Die Versicherung beginnt an dem Tag, an dem das 
Arbeitsverhältnis anfängt oder erstmals Lohn-
anspruch besteht, in jedem Fall aber zum Zeitpunkt, 
da die Arbeitnehmerin/der Arbeitnehmer sich auf 
den Weg zur Arbeit begibt.

Ende des Versicherungsschutzes

4.2  Der Versicherungsschutz endet mit dem 31. Tag nach 
dem Tag, an dem der Anspruch auf mindestens den 
halben Lohn oder Lohnersatz aufhört. Als Lohn gel-
ten auch Taggelder der obligatorischen Unfall- 
versicherung, der Erwerbsersatzordnung, der Arbeits-
losenversicherung sowie der Krankenkassen und der 
privaten Kranken- und Unfallversicherung, soweit 
deren Geldleistungen die Lohnfortzahlung ersetzen, 
usw.

4.3  Die Verlängerung der Nichtberufsunfallversicherung 
ist durch Abrede vor dem Ende der Versicherung bis 
zu sechs Monate möglich. Einzelheiten sind in einem 
besonderen Merkblatt geregelt.

4.4  Die Versicherung ruht, wenn die versicherte Person 
einer ausländischen obligatorischen Unfallversiche-
rung untersteht.

5. Prämien
Laut dem Gesetz fällt die Prämie für die Berufsunfall- 
versicherung zulasten des Arbeitgebers an, diejenige für 
die Nichtberufsunfallversicherung zulasten der versicher-
ten Person und kann ihr vom Lohn abgezogen werden.
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6. Pflegeleistungen und 
Kostenvergütungen
6.1 Heilungskosten

Alle Versicherten haben Anspruch auf die zweckmässige 
Behandlung der Unfallfolgen, nämlich auf:

a)	 ambulante Behandlung (Arzt, Zahnarzt, Arznei, 
	 Analysen, Therapien)
b)	 Spitalaufenthalte in der allgemeinen Abteilung 
	 (Unterkunft, Pflege, Behandlung)
c)	 Kurbeiträge
d)	 Hauspflege usw.

6.2 Hilfsmittel

6.3 Sachschäden 

(wenn mit Körperschäden verbunden)

6.4 Reise-, Transport- und Rettungskosten

6.5 Bestattungskosten

7. Geldleistungen
7.1 Taggeld

Bei voller Arbeitsunfähigkeit 80 Prozent des versicherten 
Verdienstes ab dem dritten Tag nach dem Unfalltag. Bei 
teilweiser Arbeitsunfähigkeit entsprechend weniger.

7.2 Invalidenrente

Bei Vollinvalidität 80 Prozent des versicherten Verdiens-
tes. Bei Teilinvalidität entsprechend weniger.

7.3 Integritätsentschädigung

Je nach Schwere des Integritätsschadens bis maximal 
148 200 Franken.

7.4 Hilflosenentschädigung

Je nach Schwere der Hilflosigkeit bis maximal 2436 Fran-
ken pro Monat.

7.5 Hinterlassenenrenten

In der Regel

•	40 Prozent des versicherten Verdienstes für den 
hinterbliebenen Ehegatten

•	25 Prozent für Vollwaisen
•	15 Prozent für Halbwaisen
•	höchstens jedoch 70 Prozent für alle Hinterbliebenen 

zusammen

8. Versicherter Verdienst
Als versicherter Verdienst gilt der vor dem Unfall bezo-
gene Lohn bis zum Höchstbetrag von 148 200 Franken 
pro Jahr bzw. 406 Franken pro Tag.

9. Vorgehen bei Unfall
9.1	Die versicherte Arbeitnehmerin/Der versicherte Ar-

beitnehmer hat ihrem/seinem Arbeitgeber den Un-
fall, der eine ärztliche Behandlung erfordert oder 
eine Arbeitsunfähigkeit zur Folge hat, unverzüglich 
zu melden.

9.2	Der Arbeitgeber (oder die freiwillig versicherte Per-
son) hat – sobald er vom Unfall Kenntnis hat – SWICA 
unverzüglich mit dem Formular «Unfallmeldung» bzw. 
«Bagatellunfallmeldung» den Unfall anzuzeigen. Wir 
verweisen auf die separate Wegleitung.

	 Der/Dem Verunfallten übergibt er das (den) in dieser  
Formulargarnitur enthaltene(n) beschriftete(n) 

•		ärztliche Zeugnis;
•		Apothekerschein zur Weiterleitung an die  

Arztpraxis/Apotheke;
•		Unfallschein (Arbeitsunfähigkeitszeugnis).

	 Dieser Unfallschein bleibt im Besitz der/des Verun-
fallten, ist bei jedem Besuch in der Arztpraxis vorzu- 
weisen und nach Abschluss der Behandlung dem 
Arbeitgeber – zur Weiterleitung an SWICA – zurück-
zugeben. Wir verweisen auf unser separates Merk-
blatt über die Berechnung und Auszahlung des Tag-
geldes.

Folgen bei Versäumnis der Unfallmeldung

9.3  Versäumen der Versicherte oder seine Hinterlassenen 
die Unfallmeldung in unentschuldbarer Weise, so kann 
SWICA einzelne oder alle Leistungen für die Dauer 
des Versäumnisses oder generell bis zur Hälfte kürzen 
oder – bei absichtlich falscher Unfallmeldung – ganz 
verweigern. Unterlässt der Arbeitgeber die Unfallmel-
dung auf unentschuldbare Weise, so kann er von 
SWICA für die daraus entstehenden Kostenfolgen 
haftbar gemacht werden.

10. Kürzung und Verweigerung von 
Versicherungsleistungen
Siehe Tabelle Seite 4.
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11. Unfallverhütung
11.1 	Das Gesetz und die Verordnung sehen Vorschrif-

ten über die Verhütung von Unfällen und Berufs-
krankheiten vor.

11.2	 Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind 
verpflichtet, den Arbeitgeber bei der Durchfüh-
rung dieser Massnahmen zu unterstützen. Sie müs-
sen insbesondere persönliche Schutzausrüstungen 
benützen, die Sicherheitseinrichtungen richtig ge-
brauchen und dürfen diese ohne Erlaubnis des 
Arbeitgebers weder entfernen noch ändern.

11.3	 Die vorsätzliche oder fahrlässige Zuwiderhand-
lung gegen diese Vorschriften ist strafbar.

12. Rechtspflege
12.1	 Gegen alle Verfügungen kann innert 30 Tagen Ein-

sprache bei der verfügenden Stelle erhoben wer-
den.

12.2	 Gegen Einspracheentscheide über Versicherungs-
leistungen kann innert drei Monaten beim Ver-
sicherungsgericht im Wohnsitzkanton der Betrof-
fenen Beschwerde erhoben werden.

12.3	 Gegen Entscheide dieser Beschwerdeinstanz kann 
innert 30 Tagen Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
beim Eidgenössischen Versicherungsgericht erho-
ben werden.

Für weitere Auskünfte über das Unfallversicherungs-
gesetz stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.
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10. Kürzung und Verweigerung von Versicherungsleistungen
Bei allen Unfällen

Bei Nichtberufsunfällen

Bei Zusammentreffen mit anderen Sozialversicherungsleistungen

Gesundheitsschädigung oder 
Tod bei nur teilweiser Folge 
eines Unfalls 

Bei Verweigerung der  
zumutbaren Behandlung

Bei absichtlicher  
Herbeiführung

Bei unentschuldbar  
versäumter Unfallmeldung

Bei absichtlich falscher  
Unfallmeldung

Bei Ausübung eines Ver- 
brechens oder Vergehens

Keine Kürzung

Es werden höchstens die Leistungen gewährt, die beim erwarteten Erfolg der  
zumutbaren, vom Versicherten verweigerten Behandlung wahrscheinlich hätten  
entrichtet werden müssen.

Kein Anspruch auf Versicherungsleistungen (mit Ausnahme der Bestattungskosten)

Sämtliche Leistungen können bis zur Hälfte entzogen werden, wenn die Meldung  
mehr als drei Monate verspätet ist.

Sämtliche Leistungen werden verweigert.

Keine Kürzung Kürzung 
In besonders schweren Fällen verweigert

Aussergewöhnliche  
Gefahren und Wagnisse

Bei grobfahrlässiger  
Herbeiführung

Verweigerung nur bei 
•	 ausländischem Militär- 

dienst
•	 Teilnahme an kriegeri- 

schen Handlungen,  
Terrorakten und banden-
mässigen Verbrechen

Kürzung um mindestens 50 Prozent oder verweigert  
(z.B. bei Beteiligung an Raufereien und Schlägereien)

Keine Kürzung Kürzung Keine Kürzung

Angemessene Kürzung

Pflegeleistungen und  
Kostenvergütungen

Taggelder Renten

Pflegeleistungen und  
Kostenvergütungen

Taggelder Renten

Kürzung, wenn sie mit anderen Sozialversicherungs- 
leistungen zusammen den entgangenen Verdienst über- 
steigen (ausgenommen Hilflosenentschädigung)

Pflegeleistungen und  
Kostenvergütungen

Taggelder Renten
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https://www.swica.ch/de/private

